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2. Abschnitt — Straftaten gegen Freiheit

und Würde des Menschen § 1 2 6

3. Bei der gew altsam en Besitzsicherung erfolgt die Gewaltanw endung 
oder Drohung zeitlich nach der W egnahme und dient dem Zweck,

den Besitz an den entw endeten Sachen zu sichern. Sie kann sich dem 
zufolge gegen alle Personen richten, die zur Beseitigung des rechtsw idri
gen G ew ahrsam s aktiv  tätig  w erden (z. B. den Bestohlenen oder andere 
Personen, die den T äter an der M itnahm e der entw endeten Sachen h in
dern wollen, ihn verfolgen oder sich ihm  in den Weg stellen, ihn vor
läufig festnehm en wollen usw.) oder die der T äter von vornherein daran  
h indern w ill, ihm  den Besitz der entw endeten Sachen streitig  zu machen 
(Bedrohung eines zufällig hinzukom m enden Passanten m it einer Waffe, 
um ihn an einer evtl. Verfolgung zu hindern).

4. Der Begriff entw endete Sachen setzt voraus, daß sich der T äter die 
Sachen durch eine D iebstahlshandlung in Form  der W egnahme (erste

A lternative der §§ 158, 177) zueignet. Er m uß den Besitz an den Sachen 
tatsächlich erlangt und zum Z eitpunkt der G ew altanw endung oder Dro
hung noch innehaben. Eine gewaltsam e Besitzsicherung liegt deshalb 
nicht vor, w enn der T äter nach einem versuchten Diebstahl G ewalt a n 
wendet, um sich der Verfolgung zu entziehen, oder w enn er vorher be
reits den Besitz an den entw endeten Sachen verloren hatte  (Täter w irft 
Sachen weg, um ungehindert fliehen zu können).

Eine gew altsam e Besitzsicherung liegt nicht n u r vor, wenn der T äter 
auf frischer T at angetroffen wird. Der Tatbestand kann auch dann e r
fü llt sein, wenn der T äter zu einem späteren Zeitpunkt an einem ande
ren O rt m ittels G ew alt oder Drohung seinen Besitz an den entwendeten 
Sachen zu sichern sucht (Täter w ird auf der Flucht gestellt.) Nach dem 
Wesen dieser S tra fta t muß jedoch ein enger Zusam m enhang zwischen der 
Entw endung und der gew altsam en Besitzsicherung bestehen. § 126 kom m t 
nicht m ehr zur Anwendung, wenn der T äter bereits einen relativ  ge
sicherten G ew ahrsam  an den entw endeten Sachen erlangt hat (Täter ver
sucht, eine spätere Beschlagnahme der entw endeten Sachen in seiner 
W ohnung m it G ew alt zu verhindern).

5. Die Zielsetzung der gewaltsam en W egnahm e bzw. der gewaltsam en 
Besitzsicherung muß vorhanden sein. Eine Zueignungsabsicht w ird

bei der gewaltsam en W egnahm e vom Tatbestand nicht gefordert, so daß 
auch die W egnahm e frem der Sachen zum Zweck ihres widerrechtlichen 
Gebrauchs un ter § 126 fällt (gewaltsam e W egnahm e eines Fahrzeuges 
zum Zweck der unbefugten Benutzung). Bei der gewaltsam en Besitz
sicherung muß der Täter m it dem Ziel handeln, sich den Besitz an den 
entw endeten Sachen zu sichern. Es ist nicht erforderlich, daß dies das 
alleinige oder hautpsächliche Ziel des Täters ist.

6. Der Versuch beginnt m it der G ew altanw endung oder Drohung. 
Dazu gehören alle Handlungen, die unm ittelbar m it der G ew alt

anw endung oder Drohung verbunden sind (Ergreifen eines Gegenstan
des, um auf das Opfer einzuschlagen; das Herausziehen eines Messers,
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